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Der jährliche Antrag für die GAP-För-
derung ist für die meisten landwirt-
schaftlichen Betriebe fester Bestand-

teil der Unternehmensführung. Mit der Ab-
gabe des Antrags im Mai ist der Prozess kei-
neswegs abgeschlossen. In der sich anschlie-
ßenden Umsetzungsphase müssen die be-
antragten Maßnahmen und Vorgaben zur 
Mindestbewirtschaftung auf den Flächen 
durchgeführt und eingehalten sowie bei Bedarf 
Nachweise erbracht werden. Förderfähig sind 
ausschließlich Flächen, auf denen tatsächlich 
eine landwirtschaftliche Tätigkeit oder eine 
Mindesttätigkeit stattgefunden hat. 
Die Kontrolle erfolgt im Rahmen eines stan-
dardisierten Flächenmonitorings, das weit-
gehend automatisiert abläuft. Im besten Fall 
verläuft dieser Prozess für die Antragsstellen-
den reibungslos und ohne weiteren Mehrauf-
wand. Dennoch gibt es Fälle, in denen Anga-
ben zur Flächennutzung oder Bewirtschaftung 
nicht eindeutig belegt werden können. Die 
Folge können aufwendige Widerspruchsver-
fahren sein, die die Betroffenen viel Zeit und 
Nerven kosten. Um das zu vermeiden, können 
landwirtschaftliche Betriebe in Rheinland-
Pfalz die LEA-Foto-App nutzen. 
Im Rahmen der Online-Informationsabende, 
die die TH Bingen als Kooperationspartner im 
Forschungsprojekt Experimentierfeld Südwest 
(EF SW) reglmäßig organisiert, referierte 
Astrid Schumm, Mitarbeiterin des Ministeri-

ums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau Rheinland-Pfalz, über das digi-
tale Hilfstool. An der Veranstaltung nahmen 
Studierende und Landwirte aus ganz Rhein-
land-Pfalz sowie Vertreter der Offizialberatung 
der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum 
teil. Das Verbundprojekt hat zum Ziel, die Di-
gitalisierung in der Landwirtschaft voran-
zutreiben. 

Wie funktioniert das 
 Flächenmonitoringsystem? 

Ein Flächenmonitoringsystem (FMS) ist seit 
2023 von allen EU-Mitgliedsstaaten ver-
pflichtend durchzuführen. Mithilfe von Sa-
tellitendaten wird geprüft, ob auf den be-
antragten Flächen die Fördervoraussetzun- 
gen erfüllt sind. Diese Kontrolle erfolgt  
durch vier sogenann- 
te Monitore mit un-
terschiedlichen Krite-
rien: 
1.) Kulturartenerken-
nung: 
Auf den Flächen wird 
die Hauptkultur fest-
gestellt. Als Haupt-
frucht gilt die Kultur, 
die zwischen dem  
01. Juni und dem  
15. Juli am längsten 
auf der Fläche wächst. 

2.) Landwirtschaftliche Tätigkeit auf Dauer-
grünland: 
Als landwirtschaftliche Tätigkeit auf Dauer-
grünland gilt das Beweiden oder Mähen einer 
Fläche mindestens einmal im Kalenderjahr. Al-
leiniges Mulchen von Dauergrünland gilt hin-
gegen nicht als landwirtschaftliche Tätigkeit. 
3.) Mindesttätigkeit auf Brachen: 
Zwischen dem 01. April und dem 15. August 
darf auf Brachflächen keine Tätigkeit erfolgen. 
Außerhalb dieses Zeitraums muss der Auf-
wuchs dieser Flächen bis zum 16. November 
im zweijährlichen Rhythmus entweder ge-
mulcht, gemäht und abgeräumt oder bis zum 
01. April mit einer Einsaat begrünt werden. 
4.) Basisprüfung: 
Im Rahmen der Basisprüfung wird die Förder-
fähigkeit der Fläche kontrolliert. Liefert eine 

LEA-Foto-App 

Digitale Unterstützung für die 
 Agrarförderung 

Die LEA-Foto-App ermöglicht es den Landwirten, auf aktuell freiwilliger Basis den Nachweis 
erfüllter Fördervoraussetzungen zu erbringen. Fotos: Astrid Schumann

Es werden zwei Fotos benötigt. Einmal ein Bild des Schlags im 
Querformat und ein Detailbild der Kultur.

Um Widerspruchsverfahren  
und unnötige Nachfragen zu 
vermeiden, wird den landwirt-
schaftlichen Betrieben in 
Rheinland-Pfalz seit November 
2024 die sogenannte  
„LEA-Foto-App“ angeboten. Die 
Funktionen und Vorteile, die 
diese digitale Unterstützung in 
der Agrarförderung bietet, 
werden nachfolgend erläutert. 
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Satellitenbildauswertung Hinweise auf nicht 
förderfähige Anteile (z. B. Wald, Wege, Holz-
lagerflächen, Ballenlager, Mieten, Silos, etc.) 
oder auf eine Änderung der Hauptbodennut-
zung (z. B. Umwandlung von Dauergrünland 
in Ackerland)? 
Die konkrete Umsetzung des FMS unterschei-
det sich in Deutschland zwischen den einzel-
nen Bundesländern, jedoch nutzen alle als 
Basis die kostenfreien Daten der Satelliten Sen-
tinel-1 und -2 aus dem Copernicus-Programm 
der EU. Die Auflösung dieser Satellitendaten 
ist für die vergleichsweise kleinteilige Agrar-
struktur in Rheinland-Pfalz allein oft nicht 
ausreichend, weshalb zusätzlich kostenpflich-
tige Satellitenbilder sowie hochauflösende Or-
thofotos aus der Landesbefliegung miteinbezo-
gen werden. 

Weiterer Baustein 

Die regelmäßige Lieferung neuer Satellitenbil-
der ermöglicht es, die Entwicklung der Vege-
tation auf den Flächen im zeitlichen Verlauf zu 
beobachten und zu analysieren zu können. Die 
Auswertung des Bildmaterials wird von einem 
Dienstleister für jede beantragte Fläche einzeln 
durchgeführt und findet in einem oder meh-
reren Schritten statt. 
Zunächst wertet ein Algorithmus die Satelli-
tendaten automatisiert aus, was in den aller-
meisten Fällen bereits ein eindeutiges Ergeb-
nis liefert. Flächen, auf denen der Algorith-
mus die Erfüllung der Fördervoraussetzung 
nicht bestätigen kann, werden manuell aus-
gewertet. Dazu werden die vorliegenden Sa-
tellitenaufnahmen, alle bereits gewonnen Er-
kenntnisse und bei Bedarf zusätzliche Luft-
aufnahmen von speziell geschulten Mitarbei-
tern am Bildschirm analysiert. Kann die För-
dervoraussetzung auch in diesem Schritt nicht 
bestätigt werden, erhält die Fläche ein gelbes 
Ampelergebnis. Bisher erfolgt zur finalen Auf-
klärung eine schnelle Feldbegehung durch 
den Prüfdienst. Dieser fährt die entspre-

chende Fläche an und prüft das relevante För-
derkriterium. 
Mit der LEA-Foto-App wird das Flächenmo-
nitoringsystem um einen weiteren Baustein er-
gänzt. Kann mit der automatisierten Auswer-
tung nicht bestätigt werden, dass die Förder-
voraussetzungen erfüllt sind, hat der Landwirt 
die Möglichkeit, im Falle von Unklarheiten in 
Bezug auf die Kulturart, die landwirtschaftli-
che Tätigkeit auf Grünland oder die Mindest-
tätigkeit auf Brachen mittels Fotos festzuhal-
ten und diese als Nachweis einzusenden. Be-
suche durch den Prüfdienst sind dann in vie-
len Fällen nicht mehr notwendig. Die Nut-
zung der LEA-Foto-App ist im Jahr 2025 frei-
willig. Ausgewertet werden die eingereichten 
Fotos derzeit manuell durch den Prüfdienst. 
Künftig soll dies KI-gestützt erfolgen. Die 
Entwicklung einer landeseigenen KI ist bereits 
abgeschlossen und die Implementierung in 
Arbeit. 

Wie ist die LEA-Foto-App aufgebaut? 

Die App ist auf Smart-
phones und Tablets  
mit mindestens An-
droid-Version 8 oder 
iOS-Version 15 nutz-
bar. Nach der Installa-
tion erfolgt die An-
meldung mit den per-
sönlichen LEA-Zu-
gangsdaten (Betriebs-
nummer und Pass-
wort). Trotz identi -
scher Zugangsdaten 
wird die App un-
abhängig vom LEA-
Portal betrieben und 
bietet somit keinen 
Zugriff auf den Agrar-
antrag.  
Die App besteht aktu -
ell aus fünf Bereichen: 

� Übersicht: In der Übersicht werden der Be-
nutzername sowie die Anzahl der zu erledigen-
den Aufgaben angezeigt. 
� Aufgaben: Im Aufgabenbereich werden die 
heruntergeladenen Aufgaben als Liste dar-
gestellt und können nach unterschiedlichen 
Parametern gefiltert und sortiert werden. 
� Fotos: Der Fotobereich besteht aus der App-
internen Galerie. Hier werden alle aufgenom-
menen Fotos gespeichert. Die App erstellt so-
genannte georeferenzierte Fotos, d. h. sie ent-
halten Standortinformationen und sind somit 
einem bestimmten Schlag zugeordnet. Das 
Hochladen von externen Bildern wie auch der 
Export von Fotos aus der App ist nicht mög-
lich. 
� Karte: Im Kartenbereich werden der ak-
tuelle Standort und die beantragten Flächen 
angezeigt. Bei Auswahl eines Schlags werden 
weitere spezifische Informationen eingeblen-
det. 
� Seitenmenü: Das Seitenmenü wird über die 
Auswahl der drei horizontalen Balken oben 

Startbildschirm der LEA-Foto-
App

Aufgabenliste Übersicht der beantragten Schlä -
ge in der Karte 

Auswahl eines Schlages in der 
Karte

Seit August ist die Dokumentation für die Ökoregelung 5 (ÖR 5) 
in der LEA-Foto-App möglich.
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rechts („Burger-Menü“) geöffnet. Die wich-
tigsten Funktionen sind hier „Abmelden“ (für 
Einzelantragsteller nicht zwingend notwendig, 
jedoch erforderlich, wenn mehrere Betriebe 
bearbeitet werden) sowie „Daten aktualisieren“ 
(hält die Aufgabenliste auf dem neuesten Stand 
und sollte regelmäßig vorgenommen werden). 

Wie werden Aufgaben in App 
bearbeitet? 

Liegt eine neue Fotoaufgabe vor, sendet die 
App eine Push-Nachricht. Um die Aufgabe be-
arbeiten zu können, muss diese zunächst he-
runtergeladen werden. Anschließend wird der 
Aufgabenbereich geöffnet und die gewünschte 
Aufgabe ausgewählt.  
Die Aufgabe enthält neben der Schlagnummer 
und Betriebsnummer Informationen darüber, 
welcher Nachweis bis zu welcher Frist zu er-
bringen ist sowie ein Luftbild, auf dem die Flä-
che zu sehen ist. Die Statusanzeige gibt Aus-
kunft über den aktuellen Bearbeitungsstand. 
Zudem kann eine Navigationsfunktion direkt 
zum Schlag gestartet werden. 
Die Aufgabenbeschreibung gibt vor, welche 
Fotos benötigt werden. In der Regel sind zwei 
Fotos ausreichend: ein Querformatbild, das so 
viel wie möglich des Schlages zeigt und ein De-
tailbild der Kultur. Bei unzureichender Inter-
netverbindung am Schlag ist die Fotoauf-
nahme auch im Offline-Modus möglich. 
Während der Fotoaufnahme zeigt die App 
durch ein grünes Kartensymbol an, ob sich der 
Nutzer auf der richtigen Fläche befindet. Bei 
falschem Standort wird ein rotes Kartensymbol 
angezeigt. Damit die Fotos, insbesondere im 
Hinblick auf den geplanten KI-Einsatz, best-
möglich ausgewertet werden können, sind fol-
gende Qualitätsmerkmale zu beachten: 
� Die Bilder sollen ausschließlich bei Tages-
licht aufgenommen werden. 

� Sie sollen möglichst 
nur die relevante Flä-
che zeigen und keine 
benachbarten Schläge. 
� Maschinen und Per-
sonen sollen auf dem 
Foto nicht sichtbar 
sein. Bei Beweidung 
dürfen Tiere im Hin-
tergrund erkennbar 
sein. 
� Beim Nachweis von 
Anbaukulturen – ins-
besondere bei Misch-
kulturen – sollten die 
Kulturarten deutlich 
erkennbar sein. 
� Je nach Aufgaben-
typ sind zudem einige 
Angaben per Check-
box zu machen. Op-
tional kann ein eigener 
Kommentar hinzuge-
fügt werden. 
Wird die Bearbeitung unterbrochen, ist es 
wichtig, den Bearbeitungsstand zu speichern, 
um einen Verlust der bereits eingegebenen 
Daten zu vermeiden und die Aufgabe zu einem 
späteren Zeitpunkt abschließen zu können. 
Nach der Fertigstellung wird empfohlen, die 
Aufgabe zeitnah zu übermitteln. 

Proaktive Dokumentation 

Eine weitere Funktion ist eine „Proaktive Do-
kumentation“. Diese ermöglicht es, erfüllte 
Fördervoraussetzungen bereits unterjährig 
während der Arbeit mit Fotos zu dokumentie-
ren – auch wenn zu diesem Zeitpunkt keine 
Fotoaufgabe vorliegt. Wird später im Jahr ein 
Fotonachweis angefordert, können die bereits 
aufgenommen Bilder eingereicht werden. 
Durch die Georeferenz wird jedes Bild auto-
matisch dem entsprechenden Schlag zugeord-
net. 
Die proaktive Dokumentation ist in bestimm-
ten Fällen besonders nützlich. Erfolgt auf einer 
Brache die Mindesttätigkeit (z. B. Mulchen) 
noch vor dem 01. April, ist es sinnvoll, diese 
zu dokumentieren, da sie – je nach Beschaf-
fenheit der Brache – später im Jahr nicht mehr 
erkannt werden könnte. 
Im Grünland bietet sich die proaktive Foto-
aufnahme insbesondere auf Flächen mit kurz-
zeitiger Beweidung, auf Winterweiden sowie 
bei kleinen verwinkelten Schlägen in Wald-
nähe an. Baumüberhang und Schatten kön-
nen hier die Satellitenbildauswertung er-
schweren. 
Die Fotodokumentation wird des Weiteren 
beim Anbau von extensiv geführtem Getreide 
empfohlen, weil die Kulturart witterungs-
bedingt (hoher Unkrautdruck in Folge von 
Nässe, starke Bewölkung) auf den Satelliten-
bildern oft nicht zuverlässig erkannt werden 
könnte. Ein weiteres Beispiel sind Aussaaten 
mit erhöhtem Risiko, etwa durch Vogelfraß. 
Durch die Fotoaufnahme während der Arbeit 
auf der Fläche kann der Landwirt Zeit und 

Wege sparen, weil im Falle einer späteren Fo-
toaufgabe die erneute Anfahrt zum Schlag ent-
fällt. Zudem hat er das unmittelbare Arbeits-
ergebnis dokumentiert und kann damit den 
zuverlässigsten Nachweis liefern. Da zwei 
Fotos pro Schlag einzureichen sind, ist eine 
Auswahl von maximal drei bis vier Fotos pro 
Schlag empfohlen (Qualität vor Quantität). 
Auch bei der proaktiven Dokumentation gilt: 
Ausschließlich mit der App aufgenommene 
Fotos können eingereicht werden. 

Dokumentation für die ÖR 5 

Seit August ist die Dokumentation für die 
Ökoregelung 5 (ÖR 5) in der LEA-Foto-App 
möglich. Die ÖR 5 – „Kennarten im Dauer-
grünland“ – fördert den Erhalt von artenrei-
chem, zumeist extensiv bewirtschaftetem Dau-
ergrünland. Um Anspruch auf die Förderprä-
mie zu erhalten, sind auf der beantragten Flä-
che vor der ersten Nutzung mindestens vier re-
gionale Kennarten nachzuweisen. 
Nach der Antragsstellung kann im LEA-Portal 
die Begehungslinie für den beantragten Schlag 
automatisch erzeugt und als Datei herunter-
geladen werden. Diese verläuft diagonal durch 
die Fläche und ist in drei gleiche Abschnitte 
unterteilt, in denen jeweils vier Kennarten von 
der rheinland-pfälzischen Kennartenliste nach-
gewiesen werden müssen. Bei Schlägen mit 
einer Größe von unter 1 ha sind zwei Ab-
schnitte ausreichend. Die Kennarten dürfen 
sich zwischen den einzelnen Abschnitten un-
terscheiden und werden in einem separaten Er-
fassungsbogen entsprechend eingetragen. 
Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt 
es in Rheinland-Pfalz keine vorgeschriebene 
Mindestanzahl an Einzelpflanzen. Die Kenn-
artenliste der ÖR 5 ist hier identisch mit den 
Kennarten des Vertragsnaturschutzes. 
Die Dokumentation mit der LEA-Foto-App 
bietet eine – aktuell freiwillige – Alternative 
zum Erfassungsbogen in Papierform. Der An-
tragsteller erhält in der App nach Abgabe sei-
nes Förderantrags eine entsprechende Fotoauf-

Der Antragsteller erhält in der App nach 
Abgabe seines Förderantrags eine ent-
sprechende Fotoaufgabe zur Dokumenta-
tion der Kennarten auf der beantragten 
Fläche. Foto: IMAGO/Hanke

Das Flächenmonitoringsystem ist seit 2023 von allen EU-Mit-
gliedsstaaten verpflichtend durchzuführen. Mithilfe von Satelli-
tendaten wird die Erfüllung der Fördervoraussetzungen auf den 
beantragten Flächen geprüft. Foto: IMAGO/Bildvermittler
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